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alle Fragen der m odernen Landesverteidigung, aber auch die A ufklärung 
von L uftlandeplätzen und A bw urffeldern fü r den sog. E -Fall und die E r
forschung von S traßen-, Schienen- und W asserwegen sowie Brücken, 
K raftw erken und wichtigen Industrieanlagen. D arüber h inaus w erden In 
form ationen über die Innen- und A ußenpolitik, F ragen des w irtschaft
lichen Potentials — un te r K onzentration auf die strukturbestim m enden 
Zweige der Volkswirtschaft —, der Leitung der sozialistischen Gesellschaft 
und Fragen, die m it der politisch-m oralischen K raft des Volkes und ein
zelner B ürger Zusammenhängen, zu erkunden versucht.

Besonders seit der Sicherung der S taatsgrenze am  13. 8.1961 w ird ver
sucht, die Spionage un te r dem Deckmantel w issenschaftlicher Forschungs
tätigkeit, w issenschaftlicher Konferenzen oder auch un ter A usnutzung der 
m it den A ußenw irtschaftsbeziehungen notw endigerw eise verbundenen 
persönlichen K ontakte und Inform ationen zu betreiben. Dabei w ird oft 
auch beabsichtigt, durch gezielte Gespräche wichtige Inform ationen zu e r 
halten. So und auf andere Weise w ird danach getrachtet, neue raffin iertere 
und konspirativere M ittel und M ethoden zur A nw endung zu bringen und 
jeden K ontakt, auch den der ku ltu re llen  oder sonstigen Zusam m en
arbeit, zwischen sozialistischen und kapitalistischen S taaten  fü r Feind
tä tigkeit auszunutzen. (Vgl. U rteil gegen H üttenrauch und Latinsky, 
OGNJ 1967, S. 681.)

2. Der in Abs. 1 form ulierte Gedanke des allseitigen und gegen jeder
m ann gesicherten Schutzes der staatlichen und wirtschaftlichen Ge

heimnisse des sozialistischen S taates ist bereits im Allgem. Teil (Art. 1 
le tzter Satz) als G rundsatz aufgestellt worden. Er ist an dieser Stelle 
wegen der durch § 97 gegenüber den in Abs. 2 genannten Stellen oder P er
sonen besonders geschützten Geheim nisse nochmals hervorgehoben. Daß 
sich dieser G rundsatz nicht n u r auf den § 97 Abs. 1 und 2 und § 99 Abs. 2 
beziehen kann, ergibt sich bereits aus der in  diesen T atbeständen en tha l
tenen Beschränkung auf bestim m te Stellen oder Personen. Der G rundsatz 
bezieht vielm ehr auch andere gesetzliche Bestim m ungen ein, insbes. die 
T atbestände der §§ 172, 245, 246 und 272.

3. Der T atbestand in  Abs. 2 ist als U nternehm ensdelikt ausgestaltet, 
um  derartig  schwere Verbrechen bereits in  ihrem  frühesten  Stadium

verbrecherischer Tätigkeit erfassen und w irksam  bekäm pfen zu können. 
Deshalb erfüllt, wie es in der Rechtsprechung z. § 14 StEG bereits heraus
gearbeitet w urde und wie es auch der Definition des U nternehm ens in 
§ 94 entspricht, jede auf die Verwirklichung des Verbrechens gerichtete 
Tätigkeit den Tatbestand.

Die fü r die Spionage typischen Fälle des U nternehm ens sind in Abs. 3 
besonders aufgezählt. Es w ird der Tatsache Rechnung getragen, daß die 
Spionage aus einer Vielzahl von Einzeltätigkeiten besteht, die alle auf
einander abgestim m t sind und jeweils von verschiedenen Personen im 
Spionageapparat ausgeübt werden. Jeder Beitrag ist jedoch ein notw en-


